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2 Die Mitwirkung der Arbeitnehmer im Betrieb 
 
2.1 Die gesetzlichen Grundlagen für Tarifautonomie 
 
 
In Deutschland schließen sich viele Arbeitnehmer (AN) in 
Gewerkschaften und viele Arbeitgeber (AG) in AG-Verbänden 
zusammen. Dies geschieht auf der Grundlage des durch Artikel 
9 des Grundgesetzes garantierten Koalitionsrechts. 
 

 Grundgesetz Art. 9, Abs. 3:   Vereinigungsfreiheit 

ĂDas Recht, zur Wahrung und Fºrderung der Arbeits- und Wirtschafts-
bedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe 
gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einzuschränken oder zu 
behindern versuchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind 
rechtswidrig.ñ 

 
 
Ein Tarifvertrag kommt durch freie Vereinbarungen zwischen 
den beiden Tarifvertragsparteien (auch: Tarifpartner oder Sozial-
partner) zustande. 
 
 
Als Sozialpartner handeln die Gewerkschaften und AG-
Verbände eigenverantwortlich für alle Wirtschaftszweige, 
Beschäftigungsgruppen und Regionen verbindliche Verein-
barungen über Arbeitsbedingungen und Löhne aus. Dabei sind 
sie aber an staatliche Rechtssätze (z. B. Betriebsverfassungs-
gesetz, Arbeitsschutzbestimmungen, Kündigungsschutzgesetz) 
gebunden. 
Damit nehmen sie Einfluss auf die gesamtwirtschaftliche Ent-
wicklung. 
Der Staat darf sich nicht in diese Verhandlungen einmischen. 
Die Tarifautonomie wird durch das Grundgesetz geschützt. 
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Seit Mitte des 19. Jahrhunderts schlossen sich die Arbeitenden 
in Vereinigungen zusammen, um ihre Interessen gemeinsam zu 
vertreten. 
 
 
Wichtigstes Betätigungsfeld der Interessenvertretungen der AN 
und AG ist der Abschluss von Tarifverträgen. 
Gemäß Tarifvertragsgesetz § 1, Absatz 1 regeln die Tarif-
verträge ... 
... die Rechte und Pflichten der Tarifvertragsparteien,  
... den Inhalt, den Abschluss und die Beendigung von Arbeits-

rechtsverhältnissen, 
... betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche Fragen. 
 
Tarifverhandlungen werden auf Bundesebene, auf regionaler 
Ebene oder unternehmensbezogen durchgeführt. 
 
 

 

 
aus: ĂSªchsische Zeitungñ vom 3. Juni 2017 

 
 
 

 40.) Welchen Zweck verfolgt das Arbeitsrecht? 
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 41.) Was versteht man unter Koalitionen im Sinne des 
Arbeitsrechts? Welches Ziel haben sie? 

 
 
 

 

 

 42.) Was versteht man unter Tarifautonomie? 

 
 
 

 

 

 43.) Was versteht man unter Tarifautonomie? 

  1 Das Recht der Arbeitgeber, übertarifliche Löhne zu zahlen.  

  2 
Die Abhängigkeit der Lohnerhöhung von der Steigerung des 
Bruttosozialproduktes. 

 

 
 
 

3 Die Pflicht der Arbeitgeber, mindestens Tariflohn zu zahlen.  

  4 
Das Recht der Tarifvertragsparteien, Tarifverträge ohne 
staatliche Einmischung abzuschließen. 

 

 
 
 

5 Das Recht der Gewerkschaften, einen Streik auszurufen.  

 

 44.) Was versteht man unter negativer Koalitionsfreiheit? 
Warum ist sie wichtig? 

 
 
 
 

 

 

 45.) Was versteht man im Tarifrecht unter Tarifautonomie? 

  1 
Kommt es nach Auslaufen eines Tarifvertrages zu keiner 
neuen Vereinbarung, muss die Regierung zwangsschlichten. 

 

  2 
Jeder Arbeitnehmer kann mit seinem Arbeitgeber einen 
Einzelarbeitsvertrag vereinbaren. 

 

  3 
Der Staat ist ermächtigt, die Mitbestimmung in allen 
Unternehmen zu regeln. 

 

  4 
Ohne staatliche Mitwirkung können die Tarifparteien Ver-
einbarungen über Löhne und Arbeitsbedingungen treffen. 

 

  5 
AG und AN können sich zu eigenen Verbänden zusammen-
schließen, um ihre jeweiligen Interessen zu wahren. 
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 46.) Wer sind die Tarifvertragsparteien? 

  1 Arbeitgeber und Betriebsrat  

  2 einzelne Arbeitnehmer und einzelne Arbeitgeber  

  3 Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände  

  4 Gewerkschaften und der Bundesminister für Arbeit  

  5 Unternehmen und Industrie- und Handelskammern  

 

 47.) Welche Aussage über die Gewerkschaft ist richtig? 

  1 
Die Gewerkschaften sollen Auseinandersetzungen zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern verhindern. 

 

  2 
Gewerkschaften treten dafür ein, dass die AN mit ihrem 
Einkommen am Wirtschaftswachstum beteiligt werden. 

 

  3 
Bei Streitigkeiten zwischen AG und AN darf die Gewerk-
schaft nur in Ausnahmefällen Rechtsschutz leisten. 

 

  4 
Die Gewerkschaft muss bei Betriebsvereinbarungen vorher 
gehört werden. 

 

  5 Die Dachorganisation aller Gewerkschaften ist der DGB.  

 

 48.) Wer sind die Tarifvertragsparteien? 

  1 Das Arbeitsamt und die Gewerkschaften  

  2 Die Arbeitgeberverbände und die Betriebsversammlung  

  3 Das Bundeswirtschaftsministerium und die Gewerkschaften  

  4 Die Industrie- und Handelskammern und die AG-Verbände  

  5 Die Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften  

 

 49.) Welcher Sachverhalt beschreibt einen Verstoß gegen 
die Tarifautonomie? 

  1 
Die Tarifpartner vereinbaren nach Vorschlag eines Schlichters 
einen neuen Tarifvertrag. 

  2 
Die Gewerkschaft ruft nach dem Scheitern der Tarif-
verhandlungen zur Urabstimmung auf. 

  3 
Der Bundeswirtschaftsminister appelliert an die Tarifparteien, die 
gesamtwirtschaftliche Lage zu beachten. 

  4 
Die Bundesregierung beschließt nach wochenlangen Arbeits-
kämpfen eine Anhebung der Löhne um 4 %. 

  5 
Der AG-Verband erklärt die Tarifverhandlungen für 
gescheitert. 
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2.2 Die Arten und die Inhalte von Tarifverträgen 
 
2.2.1 Die Arten von Tarifverträgen 
 
 
Aus Sicht des Abschlusses der Tarifverträge unterteilt man in é 
- Verbandstarifverträge (Vertrag zwischen Gewerkschaft und 

AG-Verband), 
- Haus- oder Werkstarifverträge (Vertrag zwischen Gewerk-

schaft und einzelnen AG) und 
- Spitzentarifverträge (Vertrag zwischen Gewerkschaft und 

Verbandsspitzen). 
 
 
Aus Sicht des Geltungsbereiches der Tarifverträge unterteilt 
man in é 
- räumlich (Orts-, Kreis-, Landes- oder Bundesebene), 
- fachlich (bestimmte Branchen), 
- persönlich (nur für bestimmte AN) und 
- zeitlich (nur für einen bestimmten Zeitraum: ein Jahr, fünf 

Jahre, ...). 
 
 
Aus Sicht des Inhalts der Tarifverträge unterteilt man in é 

- Mantel- und Rahmentarifverträge, die eine längere Laufzeit 
(meist 5 Jahre) haben und Vereinbarungen über Entgelt-
gruppen, Merkmale der Zuordnung und der Arbeits- und 
Leistungsbewertung, Arbeitsbedingungen, Urlaub, Arbeits-
zeit, vermögenswirksame Leistungen (vwL) und Schutz-
bestimmungen für einzelne AN-Gruppen enthalten. 

- Vergütungstarifverträge (auch: Lohntarifverträge, Entgelt-
tarifverträge), in denen Entgelte und Ausbildungsvergütungen 
für eine befristete Dauer (meist ein Jahr) vereinbart werden. 

- Sonderverträge, die Fragen der Beschäftigungssicherung, 
des Vorruhestandes, des Rationalisierungs- und Kündigungs-
schutzes, der betrieblichen Altersversorgung und der Arbeits-
zeitflexibilisierung klären. 
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Funktionen von Tarifverträgen: 

- Schutzfunktion (einzelne AN werden vor dem AG geschützt: 
Schutz vor Rationalisierungsmaßnahmen, einheitliche Ent-
geltrichtlinien) 

- Ordnungsfunktion (Überschaubarkeit der Personalkosten) 

- Friedensfunktion (während der Laufzeit der Tarifverträge 
herrscht Friedenspflicht: keine Arbeitskämpfe/Streiks) 

 
 
Tarifverträge gelten für alle AN, auch für die nicht in Gewerk-
schaften organisierten AN (Allgemeinverbindlichkeit). 
 
 
Die Tarifvertragsparteien genießen Tarifautonomie, sie sind frei 
in ihren Entscheidungen. Staatlicher Einfluss bleibt auf die 
Gesetzgebung beschränkt. 
Staat (Bundesminister) kann einen Tarifvertrag für allgemein-
verbindlich erklären. 
 
 
Tarifbestimmungen stellen geltendes Recht dar. Während der 
Laufzeit des Tarifvertrages sind die Vertragsparteien an die 
Abmachungen gebunden (Tarifbindung). 
Tarifverträge sind Mindestnormen und dürfen in Betriebs-
vereinbarungen und Einzelarbeitsverträgen zugunsten des AN 
verbessert werden (Günstigkeitsprinzip). 
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Tarifverträge gelten grundsätzlich nur, wenn beide Parteien des 
Arbeitsvertrages tarifgebunden sind. Während der Laufzeit eines 
Tarifvertrages gilt dieser auch, wenn der AG aus dem AG-
Verband austritt. 
 
 
Tarifverträge können Öffnungsklauseln enthalten. 
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2.2.2 Die Inhalte von Tarifverträgen 
 
 

Tarifverträge regeln die Mindestbedingungen der Arbeits-
verhältnisse: 

- Höhe und Zusammensetzung von Löhnen, Gehältern und 
Ausbildungsvergütungen (Verfahren zur Bewertung der Arbeit 
sowie Grundsätze der Eingruppierung) 

- ĂSpielregelnñ zwischen den Tarifparteien 

z. B.:  Vereinbarungen zum Schlichtungs- und Schieds-
verfahren in festgefahrenen Situationen 

- wöchentliche Arbeitszeit 

- Mehrarbeit, Schichtarbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit 

- Einführung von Kurzarbeit 

- Zuschläge für Überstunden und Schichtarbeit 

- Bezahlung bei Arbeitsausfall (z. B.: Schlechtwettergeld), 
Betriebsstörungen und Arbeitsversäumnissen 

- Lohnfortzahlung für Kranke 

- Urlaub 

- Sonderzahlungen und 13. Monatsentgelt 

- vermögenswirksame Leistungen 

- Freistellungsansprüche bei familiären Ereignissen 

- Verdienstsicherung und besonderer Kündigungsschutz für 
ältere Arbeitnehmer 

- Probezeiten 

- Kündigungsvorschriften 

- Beschäftigungssicherung 

- Montagevergütungen 
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 50.) Was ist u. a. in Manteltarifverträgen geregelt? 

  1 die Dauer der täglichen Arbeitszeit  

  2 die Höhe der Monatsgehälter  

  3 die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit  

  4 die Zahl der Betriebsratsmitglieder  

  5 die Dauer der Arbeitszeit von Jugendlichen  

 

 51.) Was bedeutet Tariffähigkeit? Wer besitzt sie? 

 
 
 
 

 

 

 

 52.) Welche Aussage über Tarifverträge (TV) ist richtig? 

  1 
Die TV sind rechtlich nicht bindend, sondern sind als Empfehlung 
an die Mitglieder der Tarifparteien zu verstehen. 

  2 
Bestimmungen eines TV können weder unter- noch über-
schritten werden. 

  3 
TV gelten für alle in ihrem Geltungsbereich fallende Arbeits-
verhältnisse ohne Rücksicht auf Gewerkschaftszugehörigkeit. 

  4 
Während der Laufzeit von TV sind Streiks und Aussperrungen 
nur erlaubt, wenn sie 4 Wochen vorher angekündigt wurden. 

  5 
Was in TV vereinbart wird, ist erst rechtsverbindlich, wenn 
der Bundesarbeitsminister seine Zustimmung erteilt hat. 

 

 

 53.) Welche Aussage zur Laufzeit von Tarifverträgen ist 
richtig? 

  1 Die Tarifpartner handeln die Laufzeit selbst aus. 

  2 Der Bundeswirtschaftsminister legt die Laufzeit fest. 

  3 Die Tarifverträge gelten vom 1.1. bis zum 31.12. des Jahres. 

  4 Die Wirtschaftsminister der Bundesländer legen die Laufzeit fest. 

  5 Das Bundeskartellamt genehmigt offiziell die Laufzeit.  
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 54.) Welche Aussage ist falsch? ï Tarifverträge é 

 
 
 

1 é sind Verträge zwischen tariffähigen Parteien. 

 
 
 

2 é regeln Rechte und Pflichten der Tarifvertragsparteien. 

 
 
 

3 
é können Rechtsnormen über den Abschluss, den Inhalt und die 
Beendigung von Arbeitsverhältnissen enthalten. 

 
 
 

4 é können für allgemeinverbindlich erklärt werden. 

 
 
 

5 é müssen vom Arbeitsministerium genehmigt werden.  

 

 55.) Ein Tarifvertrag enthält die Vereinbarung: ĂDie regel-
mäßige Arbeitszeit beträgt 37,5 Stunden (ohne Pausen) 
in der Woche. Betrieblich kann eine kürzere Arbeitszeit 
vereinbart werden.ñ Was bedeutet das? 

  1 
Die Gehaltsvereinbarung bezieht sich auf eine 37,5-Stunden-
Arbeitswoche. Mehrarbeit muss vergütet werden. 

  2 
Eine kürzere Arbeitszeit kann betrieblich nur dann vorgesehen 
werden, wenn mindestens 40 Lohnstunden vergütet werden. 

  3 
Kein Beschäftigter darf aufgefordert werden, Überstunden gegen 
Entgelt zu leisten. 

  4 
Es darf nicht länger als 40 Stunden wöchentlich gearbeitet 
werden. 

  5 
Die Beschäftigten dürfen in der Arbeitszeit keine Pausen 
machen. 

 

 

 56.) Welche der folgenden Aussagen ist falsch? 

 
 
 

1 
Manteltarifverträge regeln die Arbeitsbedingungen: Arbeitszeit, 
Pausen, Urlaub, ... 

 
 
 

2 
Lohn- und Gehaltstarife setzen die Lohn-/Gehaltsstufenbeträge 
fest. 

 
 
 

3 
Tarifautonomie heißt, dass die Löhne von den AG-Verbänden 
und Gewerkschaften mit staatlichem Einspruchsrecht 
ausgehandelt werden. 

 
 
 

4 
Sozialpartner sind die Vertreter der AG-Verbände und die 
Vertreter der AN (Gewerkschaften), z. B. in Tarifverhandlungen. 

 
 
 

5 Tarifrunde ist eine Bezeichnung für Tarifverhandlungen.  
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 57.) Welches ist ein typischer Inhalt, der in einem Lohn- und 
Gehaltstarif geregelt wird? 

  1 Kündigungsfristen  

  2 tägliche und wöchentliche Arbeitszeit  

  3 Urlaubstage  

  4 Gehaltssätze für die einzelnen Gehaltsgruppen  

  5 Sonderleistungen wie z. B. Weihnachts- und Urlaubsgeld  

 

 58.) Wer ist beim Abschluss eines Tarifvertrages beteiligt? 
Kreuzen Sie jeweils an! 

   Arbeitgeber  Gewerkschaft 

   Bundeskanzler  Staatsanwalt 

   Generalbundesanwalt  Verfassungsschutz 

 

 59.) In welchem Tarifvertrag werden die Arbeitszeiten der 
Arbeitnehmer geregelt? 

  1 Bundestarifvertrag 4 Landestarifvertrag  

  2 Entgelttarifvertrag 5 Manteltarifvertrag  

  3 Haustarifvertrag 6 Zeittarifvertrag  

 

 60.) Nennen Sie Vor- und Nachteile für Remote-Arbeit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorteile: 
- geringere Kosten (weniger Fahrten, Spesen, Büromiete) 
- umweltschonend (da weniger Fahrten mit dem Auto) 
- weniger Kontakte (vor allem in der Corona-Zeit) 
- weitere Spezialisten können leicht eingebunden werden 
Nachteile: 
- höhere Kosten für sichere Verbindungen 
- Risiko des Datenverlustes (Datenschutzrisiko, z. B. bei Patienten- 

oder Kundendaten) 
- keine Möglichkeiten der Wartung bei Verbindungsproblemen 
- steigende soziale Probleme, da weniger direkte Kontakte 
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2.3 Das Zustandekommen von Tarifverträgen 
 
 
Das Aushandeln eines Tarifvertrages ist bereits ein 
Arbeitskampf, denn es geht der einen Vertragspartei darum, 
Verbesserungen in den Arbeitsbedingungen und Erhöhungen 
bei den Arbeitnehmereinkommen zu erringen. 
 
 
Das Entstehen eines Tarifvertrages: 
 
¡ Forderungen 
 In den Betrieben werden in den Versammlungen der 

Gewerkschaftsmitglieder und Vertrauensleute mögliche AN-
Forderungen diskutiert. Danach beantragen die inzwischen 
eingesetzten Tarifkommissionen beim Gewerkschafts-
vorstand, die laufenden Tarifverträge zu kündigen und 
empfehlen Art und Höhe der gewerkschaftlichen 
Forderungen. Über diese Anträge entscheidet der 
Gewerkschaftsvorstand. 

 Vier Wochen vor Ablauf des Tarifvertrages werden die 
Forderungen der Gewerkschaft dem AG-Verband mitgeteilt. 
Der Tarifvertrag wird mit der vereinbarten Frist gekündigt. 

 
¢ Von AG-Seite werden Angebote an die AN gerichtet. 
 
£ Verhandlungen 
 Die Tarifkommissionen bilden eine Verhandlungskommission. 

Die Verhandlungen beginnen bereits zwei Wochen vor Ablauf 
des auslaufenden Tarifvertrages. Jeder der beiden Partner 
(AN und AG) kann das Scheitern der Verhandlungen erklären. 

 Während der Laufzeit des Tarifvertrages gilt die sog. 
Friedenspflicht. Diese Friedenspflicht endet vier Wochen 
nach Ablauf des Tarifvertrages. 

 Nach Ablauf der Friedenspflicht werden die Verhandlungen 
fortgesetzt. Nötigenfalls unterstützen Gewerkschafts-
mitglieder die Verhandlungen durch Warnstreiks, Demon-
strationen und Aktionen. 
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 Erreichen beide Tarifvertragsparteien (AN und AG) in den 
Verhandlungen ein Ergebnis und stimmen beide diesem zu, 
dann gilt der neue Tarifvertrag (+). 

 Die Tarifkommission oder der Vorstand der Gewerkschaft 
kann aber auch das Scheitern der Verhandlungen (-) 
erklären. 
Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen kann die 
Tarifkommission einen Antrag auf Urabstimmung und Streik 
an den Vorstand der Gewerkschaft stellen. 
Zu diesem Zeitpunkt kann aber auch die Schlichtung an-
gerufen werden. 
 

¤ Das Schlichtungsverfahren muss von beiden Tarifparteien 
(AN und AG) gewollt sein, wenn es zustande kommen soll. 
Eine von beiden Seiten akzeptierte Persönlichkeit (der 
Schlichter) versucht, einen größeren volkswirtschaftlichen 
Schaden, der durch einen Arbeitskampf entstehen würde, zu 
verhindern. 

 Am Ende steht der neue Tarifvertrag (+). 
 Ist die Schlichtung nicht erfolgreich (-), kann die AN-Seite zur 

Urabstimmung aufrufen. 
 
¥ Urabstimmung, Festlegen des Streikbeginns, Streik 
 Stimmen mindestens 75 % der aufgerufenen Gewerkschafts-

mitglieder in einer Urabstimmung für Streik, legt der Vorstand 
der Gewerkschaft den Streikbeginn fest. 

 
¦ Ein Streik ist die gemeinsame Arbeitseinstellung mehrerer 

Arbeitnehmer (AN) mit dem Ziel, nach der Durchsetzung 
bestimmter Forderungen die Arbeit wieder aufzunehmen. 
Während des Streiks bleiben die Arbeitsverhältnisse erhalten. 
Während des Streiks erhalten die Gewerkschaftsmitglieder 
Streikgeld, Nichtmitglieder nichts. 
Während des Streiks kann die Streikleitung vor den be-
streikten Betrieben Streikposten aufstellen, um zu verhindern, 
dass nicht streikende Arbeitswillige (ĂStreikbrecherñ) das 
Betriebsgelände betreten. 
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Streiks, die nicht von der Gewerkschaft organisiert und ohne 
Urabstimmung ausgerufen wurden, heiÇen Ăwilde Streiksñ. 
Sie sind meist gesetzwidrig. 
Dagegen sind spontane Arbeitsniederlegungen und Warn-
streiks (= kurzzeitige Arbeitsverweigerung, um weitere Maß-
nahmen anzudrohen) unter bestimmten Bedingungen erlaubt. 

 
§ Die Aussperrung ist für die Arbeitgeber (AG) das Druckmittel 

im Arbeitskampf, dessen Berechtigung allerdings umstritten 
ist. 
In den 50er Jahren bedeutete Aussperrung die Entlassung 
der gesamten Belegschaft. Nach dem Streik konnte sich der 
Arbeitgeber diejenigen Arbeitnehmer aussuchen, die er 
wieder beschäftigen wollte. 
1968 stellte das Bundesarbeitsgericht fest, dass durch die 
Aussperrung die Arbeitsverhältnisse nicht automatisch gelöst, 
sondern lediglich bis zum Ende des Arbeitskampfes suspen-
diert (= einstweilig ruhen, vorübergehend von allen Rechten 
und Pflichten befreit) werden. Die Arbeitsverhältnisse leben 
also nach dem Arbeitskampf wieder auf. 
Während der Aussperrung zahlt der AG keine Löhne und 
Sozialversicherungsbeiträge. Von der Aussperrung sind auch 
die nicht organisierten AN betroffen, die dann ganz ohne 
Einkommen auskommen müssen. 

 
 ̈Während des Streiks gibt es weitere Tarifgespräche. Es kann 
auch die Schlichtung angerufen werden. 

 
© Liegt endlich ein Verhandlungsergebnis vor, muss darüber 

eine erneute Urabstimmung geführt werden. Entscheiden sich 
dabei mindestens 25 % der aufgerufenen Gewerkschafts-
mitglieder für die Annahme des Verhandlungsergebnisses, so 
steht der neue Tarifvertrag. 
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Letztes und härtestes Mittel der AN und AG im Arbeitskampf sind 
der Streik bzw. die Aussperrung. 
 

 

 
aus: ĂFliegende Blªtterñ Band 6, Nr. 140, Seite 159 von 1847 

Quelle: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fb6/0163 
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 Beim Bahnstreik 2007 / 2008 
waren die Streikgegner die 
Deutsche Bahn AG auf der AG-
Seite und die drei Gewerkschaften 
GDL (Gewerkschaft der 
Lokführer), Transnet (Gewerk-
schaft der Eisenbahner Deutsch-
lands) und die GDBA (Gewerk-
schaft Deutscher Bundesbahn-
beamten und Anwärter), die die AN 
vertreten sollten. Die GDL vertrat 
79 % der Lokführer und 33 % der 
Zugbegleiter bei der Deutschen 
Bahn. Die beiden Gewerkschaften 
Transnet und die GDBA, die 
während des Streiks teilweise als 
Streikbrecher gegen die GDL 
auftraten, fusionierten am 
30.11.2010 zur Eisenbahn- und 
Verkehrsgewerkschaft (EVG). 

Wenige Tage nach dem Streik 
wechselte der Transnet-Chef auf 
die AG-Seite.  

aus: ĂSªchsische Zeitungñ vom 9. Mai 2008 

 
 

 61.) Interpretieren 
Sie den fol-
genden Sach-
verhalt! Wie 
lautet die 
arbeitsrecht-
liche 
Konsequenz? 

 
aus: ĂSªchsische Zeitungñ vom 27. August 2018 
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 62.) Interpretieren 
Sie den fol-
genden Sach-
verhalt! 

 
aus: ĂFrankfurter Allgemeine Zeitungñ vom 18. Oktober 2018 

 
 

 Witz: Der Student studiert, der Arbeiter arbeitet, der Chef scheffelt. 

 

 Witz:           Frage:      Warum dürfen Beamte nicht streiken? 

          Antwort:  Es würde keiner merken. 

 
 

 

 
aus: ĂSozialistische Arbeiterzeitungñ vom 13. November 1931 
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aus: ĂSªchsische Zeitungñ vom 28. April 2016 

 
aus: ĂSªchsische Zeitungñ vom 30. Januar 2012 

 
 

 63.) Welche Maßnahme muss einem Streik vorausgehen? 

  1 Aussperrung 4 Urnenabstimmung  

  2 Uhrabstimmung 5 Vermittlung  

  3 Urabstimmung 6 Warnstreik  
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 64.) Welche wirtschaftlichen Folgen hat ein Streik für die 
Arbeitnehmer (AN), für die Arbeitgeber (AG) und für die 
Wirtschaft? 

  
 

  

  
 

  

  
 
 
 
 

  

 

 65.) Welche rechtliche Wirkung hat ein Streik auf die Arbeits-
verhältnisse? 

  1 sofortige Auflösung  

  2 Auflösung zum Monatsende  

  3 ruhende Rechte und Pflichten  

  4 automatische Kündigung  

  5 Schadensersatzanspruch des Arbeitgebers  

  6 Aussperrung  

 

 66.) Das Statistische Bundesamt prognostiziert einen Anstieg 
der Verbraucherpreise im laufenden Jahr um 2 %. Was 
bedeutet diese Prognose? 

  1 
Diese Zahl dient als Orientierung bei Tarifverhandlungen für das 
nächste Jahr. 

  2 
Diese Zahl wurde allein durch Lohnerhöhungen im Vorjahr 
beeinflusst. 

  3 
Diese Zahl zeigt die durchschnittliche Erhöhung des Reallohns 
an. 

 
 
 

4 Diese Zahl zeigt die prozentuale Erhöhung des Nominallohns an. 

  5 
Diese Zahl hat keinen Einfluss auf die Entwicklung des 
Reallohns. 
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 67.) Der Streik ist das Arbeitskampfmittel der Gewerk-
schaften. Zu seiner Ausrufung ist es notwendig, dass in 
einer Urabstimmung mindestens ... 

  1 ... 25 % der Arbeitnehmer zustimmen.  

  2 ... 33 % der Gewerkschaftsmitglieder zustimmen.  

  3 ... 50 % der Gewerkschaftsmitglieder zustimmen.  

  4 ... 51 % der Gewerkschaftsmitglieder zustimmen.  

  5 ... 67 % der Arbeitnehmer zustimmen.  

  6 ... 75 % der Gewerkschaftsmitglieder zustimmen.  

  7 ... 80 % der Gewerkschaftsmitglieder zustimmen.  

  8 ... 100 % der Gewerkschaftsmitglieder zustimmen.  

 

 68.) Der Streik ist ... 

  1 ... ein Mittel, um eine Produktionssteigerung durchzusetzen. 

  2 ... ein ungesetzliches Mittel, um Druck auf AG auszuüben. 

  3 ... ein Streitgespräch zwischen Gewerkschaften und AG. 

  4 ... ein Kampfmittel der Gewerkschaft zum Erreichen ihrer Ziele. 

  5 ... ein Mittel der Arbeitnehmer, um eine Pause zu erwirken.  

 

 69.) Ein Streik kann durchgeführt werden ... 

  1 ... mit Zustimmung der Arbeitgeberverbände. 

  2 ... nach Anmeldung beim Arbeitsamt. 

  3 ... nach der Urabstimmung unter den Gewerkschaftsmitgliedern. 

  4 ... nach der Zustimmung durch die Bundesregierung. 

  5 ... nach den Betriebsratswahlen.  

 

 70.) Was ist ein wilder Streik? 

  1 Ein besonders heftig geführter Streik. 

  2 
Ein nicht von der Gewerkschaft organisierter Streik, dem keine 
Urabstimmung vorausging. 

  3 Dem Streik ging die Kündigung aller Arbeitsverhältnisse voraus. 

  4 
Mindestens 75 % der Gewerkschaftsmitglieder stimmten für den 
Streik. 

  5 
Ein von der Gewerkschaft für mehrere Betriebe 
ausgerufener Streik. 
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 71.) Was ist unter Aussperrung zu verstehen? Welche 
Wirkung hat sie für die Arbeitnehmer und auf das 
Arbeitsrechtsverhältnis? 

 
 

 
 

 
 

 72.) Während der Tarifverhandlungen legen nach Ausruf 
der zuständigen Gewerkschaften die organisierten 
Arbeitnehmer in den Unternehmen des Tarifgebietes die 
Arbeit für eine Stunde nieder. Wie wird diese Maßnahme 
bezeichnet? 

  1 Generalstreik 4 Schwerpunktstreik  

  2 Warnstreik 5 Arbeitsboykott  

  3 spontaner Streik 6 wilder Streik  

 
 

 73.) Was versteht man unter Friedenspflicht? 

  1 
Während der Tarifverhandlungen darf kein Streik ausgerufen 
werden. 

 

 
 
 

2 AG und AN arbeiten gut miteinander zusammen.  

 
 
 

3 Ein Streik darf nicht zu Gewalttätigkeiten führen.  

 
 
 

4 Der Arbeitgeber kennt die Rechte der Arbeitnehmer an.  

  5 
Es gibt keine Arbeitskampfmaßnahmen gegen den 
geltenden Tarifvertrag. 

 

 
 
 

6 Es herrscht ein gutes Klima zwischen dem AG und den AN.  

 
 
 

7 Für alle Betriebsratsmitglieder besteht Kündigungsschutz.  

 
 
 

8 Eine Aussperrung wird nur mit friedlichen Mitteln vollzogen.  

  9 
Während der Schlichtungsphase darf kein Streik ausgerufen 
werden. 
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 74.) Welche Aussage über den Streik ist richtig? 

  1 
Ein Streik darf erst begonnen werden, wenn der Bundesminister 
für Arbeit zugestimmt hat. 

  2 
Ein Streik ist nur dann rechtmäßig, wenn er von einer 
Gewerkschaft geführt wird. 

  3 
Jedem Streik muss in jedem Falle eine Urabstimmung 
vorausgehen. 

  4 
Ein Streik ist nur dann rechtmäßig, wenn alle Arbeitnehmer, die 
an der Urabstimmung teilnehmen, dem Streikaufruf zustimmen. 

  5 
Nach 10 Wochen kann der Bundesminister für Arbeit einen 
Streik für beendet erklären. 

 

 
 

 75.) Bringen sie die folgenden Schritte des Verlaufs einer 
Tarifverhandlung in die richtige Reihenfolge, indem Sie 
die Ziffern 1 bis 5 in die Kästchen eintragen. 

  
Die Gewerkschaft stellt eine Lohnforderung auf, 
Gewerkschaft und AG-Verbände verhandeln ohne Erfolg. 

1 

  
Die Schlichtung wird einberufen. Ein neutraler Schlichter 
versucht zu vermitteln und schlägt einen Kompromiss vor. 

2 

 
 
 

Streik 5 

  
Die Tarifverhandlungen sind gescheitert. Der Schlichtungs-
versuch auch. 

3 

  
Urabstimmung in den Betrieben, die bestreikt werden sollen. 
Bei mehr als 75 % Ja-Stimmen kann gestreikt werden. 

 

 
 

 76.) Was bedeutet Tarifautonomie? 

 
 
 

1 die Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Betrieb  

 
 
 

2 
das Recht der Tarifpartner, in eigener Verantwortung und 
unabhängig vom Staat Arbeitsbedingungen zu regeln 

 

 
 
 

3 die Selbstständigkeit der Arbeitsämter und Jobcenter  

 
 
 

4 die wirtschaftliche Gleichberechtigung von Mann und Frau  

 
 
 

5 das Recht der Betriebe, Tarife autonom zu regeln  
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 77.) Welche Aussage über die Gewerkschaften ist richtig? 

  1 
Die Gewerkschaften zahlen bei Warnstreiks an ihre Mitglieder 
Streikgelder. 

  2 
Die Gewerkschaften treten bei Tarifverhandlungen als gleich-
berechtigte Partner der AG-Verbände auf. 

  3 
Gewerkschaften sollen Auseinandersetzungen zwischen AG und 
AN verhindern. 

  4 
Bei Arbeitsstreitigkeiten zwischen AG und AN dürfen die 
Gewerkschaften nur in Ausnahmefällen Rechtsschutz gewähren. 

  5 
Die Gewerkschaften haben die Aufgabe, die 
Betriebsratswahlen ordnungsgemäß durchzuführen. 

 

 

 78.) Bringen Sie die folgenden Schritte beim Zustandekommen 
eines neuen Tarifvertrages in die richtige Reihenfolge, indem 
Sie die Ziffern 1 bis 6 in die Kästchen eintragen! (Beginnen 
Sie mit ĂfristgemªÇe K¿ndigung des ...ñ!) 

 
 
 

fristgemäße Kündigung des Gehaltstarifvertrages  

 
 
 

Urabstimmung über das Ergebnis der neuen Tarifrunde und 
Streikende 

 

 
 
 

Urabstimmung über Arbeitskampf mit folgendem Streik und 
Aussperrung 

 

 
 
 

Aufnahme der Tarifverhandlungen durch die Tarifpartner  

 
 
 

neue Verhandlungen während des Streiks  

 
 
 

Erklären des Scheiterns der Tarifverhandlungen durch eine 
der Tarifparteien 

 

 

 79.) Welche Aussage zu Tarifauseinandersetzungen ist richtig? 

  1 
Die zuständige Stelle für Rechtsstreitigkeiten zwischen den Tarif-
partnern ist der Bundesgerichtshof. 

  2 
Ein Streik wird durchgeführt, wenn mindestens 75 % aller 
Betriebsangehörigen zustimmen. 

  3 
Während der Dauer der Friedenspflicht dürfen keine Kündi-
gungen ausgesprochen werden. 

  4 
Tarifverträge können nur zwischen den Arbeitgeberverbänden 
und den Gewerkschaften abgeschlossen werden. 

  5 
Tarifverträge werden zunächst nur für die Mitglieder der 
jeweiligen Tarifvertragsparteien ausgehandelt. 
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 80.) Wer handelt Tarifverträge aus? 

  1 Gewerkschaften und Bundesregierung  

  2 Arbeitgeberverbände und Bundesregierung  

  3 Betriebsräte und Arbeitgeberverbände  

  4 Bundesregierung mit AG-Verbänden und Gewerkschaften  

  5 Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände  
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2.4 Die Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer 
 
2.4.1 Die gesetzlichen Grundlagen für die Mitwirkung und 

Mitbestimmung 
 
 

 
 
 
 
2.4.2 Der Betriebsrat (BR) 
 
 
Aufgaben: - Das Einhalten von Gesetzen, Tarifverträgen und 

Betriebsvereinbarungen überwachen. 
 - Maßnahmen für Betriebe und Belegschaft 
 - Interessenvertreter der AN in den Betrieben 

 
Wahlen: - BR-Mitglieder für 4 Jahre gewählt (Wahltermin: 

1.3. bis 31.5.). 
 - Wahlberechtigt ist jeder Beschäftigter, der mind. 

18 Jahre alt ist. 
 - Wählbar ist jeder Beschäftigte, der mindestens 

18 Jahre alt und mindestens 6 Monate im Betrieb 
ist. 

 
Betriebsräte können in Betrieben mit mindestens 5 wahl-
berechtigte AN, von denen 3 wählbar sind, gebildet werden. Für 
Tätigkeiten des BR werden deren Mitglieder von der Arbeit 
freigestellt. Der AG trägt die Kosten (auch für Büro, ...). 
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Zusammensetzung des Betriebsrates: 
 

Mitarbeiterzahl 
Betriebsrats- 

mitglieder 

 
 

Mitarbeiterzahl 
freigestellte 

BR-Mitglieder 

      5 ï     20 1    200 ï     500 1 

    21 ï     50 3    501 ï     900 2 

    51 ï   100 5    901 ï   1500 3 

  101 ï   200 7  1501 ï   2000 4 

  201 ï   400 9  2001 ï   3000 5 

: :  : : 

 
 
Organe des Betriebsrates: 
- Betriebsversammlung (für alle Mitarbeiter des Betriebes, 

geleitet vom BR-Vorsitzenden, einmal im Vierteljahr) 
- Betriebsausschuss führt die laufenden Geschäfte, wenn der 

BR aus mindestens 9 Mitgliedern besteht. 
- Wirtschaftsausschuss (In Betrieben mit mehr als 100 

Mitarbeitern beraten 3 bis 7 BR-Mitglieder den Unternehmer 
in wirtschaftlichen Angelegenheiten und informieren den BR.) 

- Einigungsstelle (zwischen AG und BR gebildet bei Streitig-
keiten) 

 
 
Aufgaben des Betriebsrates: 
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aus: ĂSªchsische Zeitungñ vom 19. Oktober 2019 

 
 

Günstigkeitsprinzip 
 

 
Gesetze  

Tarif- 
vertrag 

 
Betriebs- 

vereinbarung 
 

Einzel- 
Arbeits-
vertrag 

 
 
Betriebsvereinbarungen regeln die Arbeitszeiten, die Pausen, 
die Überstunden, das Tragen von Schutzbekleidungen, das 
Rauch- und Alkoholverbot, das Einrichten und Verwalten der 
sozialen Einrichtungen, die Sprechstunden des Betriebsrates. 
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 81.) Welche Aussage über den Betriebsrat ist zutreffend? 

 
 
 

1 Ein Betriebsrat muss in jedem Betrieb gewählt werden.  

  2 
Ein Betriebsrat muss je zur Hälfte aus weiblichen und 
männlichen Arbeitnehmern gebildet werden. 

 

  3 
Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die dem Betrieb 
mindestens ein Jahr angehören. 

 

  4 
Die Kündigung eines Arbeitnehmers wird erst durch 
Zustimmung des Betriebsrats wirksam. 

 

  5 
Der Betriebsrat hat bei der Aufstellung des Urlaubsplans ein 
Mitbestimmungsrecht. 

 

 

 82.) Welche beiden Aussagen zur Betriebsversammlung 
(BV) entsprechen den Regelungen des BertVG? ï Der 
Betriebsrat muss é 

 
 
 

1 é mindestens drei BV im Kalenderjahr einberufen.  

 
 
 

2 é dem AG mit wichtigem Grund von der BV ausschließen.  

 
 
 

3 é eine BV je Kalendervierteljahr einberufen.  

  4 
é dem AG ermöglichen, in der BV über die wirtschaftliche 
Lage und Entwicklung des Betriebes zu berichten. 

 

  5 
é dem AG das Stimmrecht bei Abstimmungen zu 
Investitionen zugestehen. 

3 

  6 
é keine vom AG gewünschten Beratungsgegenstände auf 
die Tagesordnung setzen. 

 

 

 83.) Welcher der folgenden Sachverhalte kann durch eine 
Betriebsvereinbarung geregelt werden? 

  1 Kündigungsfristen  

  2 gleitende Arbeitszeit  

  3 Mindesturlaub  

  4 Mindestlöhne gemäß Tarifvertrag  

  5 Mindestbeitrag einer Krankenversicherung  
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 84.) Welche Voraussetzung muss erfüllt sein, damit der 
Betriebsrat sein Recht auf Mitwirkung bei der 
Umsetzung und Kündigung durchsetzen kann? 

  1 
Im Betrieb müssen mehr als 20 wahlberechtigte AN beschäftigt 
sein. 

  2 Der Betrieb muss als Kapitalgesellschaft geführt werden. 

  3 Der Betrieb muss einen deutschen Eigentümer haben. 

  4 Der Betrieb muss dem Arbeitgeberverband angehören. 

  5 
Im Betrieb muss mindestens eine Gewerkschaft durch einen 
Vertrauensmann vertreten sein. 

 

 

 85.) Im Betriebsverfassungsgesetz sind die Rechte des 
Betriebsrats abgestuft. Welches Recht wirkt dabei am 
stärksten auf die Entscheidung des Arbeitgebers ein? 

  1 Unterrichtungsrecht 4 Beratungsrecht  

  2 Vorschlagsrecht 5 Mitbestimmungsrecht  

  3 Anhörungsrecht 6 Rederecht  

 

 86.) Nach der Betriebsversammlung treten 60 Arbeitnehmer 
spontan in einen Streik, um die Betriebsschließung zu 
verhindern. Die Gewerkschaft unterstützt den Streik 
nicht. Welche Aussage ist richtig? 

  1 Der Arbeitgeber kann alle am Streik beteiligten AN fristlos entlassen.  

  2 Die Gewerkschaft zahlt den organisierten Arbeitnehmern Streikgeld.  

  3 
Die Agentur für Arbeit zahlt den nicht organisierten AN Arbeits-
losengeld. 

 

  4 Die Gewerkschaft muss den Streik in zwei Tagen übernehmen.  

  5 Der AG muss die nicht streikenden AN aussperren.  

 

 87.) Bei der Pausenzeitenregelung können sich Arbeitgeber 
und Betriebsrat nicht einigen. Wer entscheidet? 

  1 Die Einigungsstelle im Betrieb  

  2 Die Gewerkschaft  

  3 Die Bundesagentur für Arbeit  

  4 Der Arbeitgeberverband  

  5 Die Industrie- und Handelskammer  
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 88.) Um der drohenden Arbeitslosigkeit zu entgehen, will sich 
ein Arbeitnehmer umschulen lassen. Welche Institution 
muss ihn beraten? 

  1 die Industrie- und Handelskammer  

  2 die Gewerkschaft  

  3 die Arbeitgeberverband  

  4 die Agentur für Arbeit  

  5 die Berufsschule  

 
 
 

 89.) Wie viele Monate muss man mindestens beitragspflichtig 
beschäftigt gewesen sein, um Arbeitslosengeld I (ALG 
I) zu erhalten? 

  1 ein Monat 4 18 Monate  

  2 6 Monate 5 24 Monate  

  3 12 Monate 6 36 Monate  

 
 
 

 90.) Was ist die Berechnungsgrundlage für die Höhe des 
Arbeitslosengeld I (ALG I)? 

  1 das Lebensalter  

  2 das pauschalisierte Nettoentgelt  

  3 die Dauer der Betriebszugehörigkeit  

  4 die bisher eingezahlten Beiträge  

  5 das Familieneinkommen  
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 91.) Herr Meier ist 29 Jahre alt und verheiratet. Wovon hängt 
die Dauer seines Anspruchs auf Arbeitslosengeld I ab? 

  1 vom Familienstand  

  2 von der Höhe des letzten Arbeitsentgelts  

  3 von der beruflichen Qualifikation  

  4 von der Bedürftigkeit  

  5 von der Zeit der beitragspflichtigen Beschäftigung  

 
 
 

 92.) Herr Meier möchte sich im benachbarten Frankreich eine 
neue Arbeitsstelle suchen. Welche Aussage ist richtig? 

  1 
Ein Arbeitsaufenthalt ist nur vom Nachweis der 
entsprechenden Sprachkenntnisse abhängig. 

 

  2 
Jeder Berufsabschluss wird in Frankreich automatisch 
anerkannt. 

 

  3 
Der Europass ist Bedingung für die Aufnahme einer 
Beschäftigung als Arbeitnehmer. 

 

  4 
Seit Arbeitsbeginn gilt der Grundsatz der Gleichbehandlung 
mit den französischen Arbeitnehmern. 

 

  5 
Ein Arbeitsaufenthalt muss über ein Förderprogramm der 
EU abgewickelt werden. 
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2.4.3 Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) 
 
 
In Betrieben, in denen ein Betriebsrat besteht und mindestens 
fünf jugendliche AN oder Lehrlinge sind, kann eine Jugend- und 
Auszubildendenvertretung (JAV) gewählt werden. 
 
Wahlberechtigt sind alle AN unter 18 Jahren sowie alle in der 
Berufsausbildung (Lehrlinge, Praktikanten, Volontäre und Um-
schüler), die jünger als 25 Jahre sind. 
 

Wählbar sind alle jugendlichen AN unter 25 Jahren. Sie dürfen 
nicht gleichzeitig dem Betriebsrat angehören. 
 

 BetrVG § 61 Abs. 2: Wählbarkeit 

(2) Wählbar sind alle Arbeitnehmer des Betriebs, die das 25. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben oder die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt 
sind é 

 

Nach Wahl der JAV hat diese im Betriebsrat Stimmrecht in 
Jugendfragen. 
 

Während die Mitglieder des Betriebsrates für 4 Jahre gewählt 
werden, gilt dies für Mitglieder der JAV für 2 Jahre. 
 
 
 

 93.) Darf ein Vertreter der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung (JAV) an der nächsten Betriebsratssitzung 
teilnehmen? 

  1 
Ja, die JAV kann zu allen Betriebsratssitzungen einen Vertreter 
entsenden. 

  2 
Ja, aber nur dann, wenn Angelegenheiten behandelt werden, die 
die Jugendlichen und Auszubildenden betreffen. 

  3 
Ja, aber nur dann, wenn der Betriebsrat einen Vertreter der JAV 
ausdrücklich einlädt. 

  4 
Ja, da alle Mitglieder der JAV gleichzeitig auch Mitglieder des 
Betriebsrats sind. 

 
 
 

5 Nein, denn Betriebsratssitzungen sind nicht öffentlich.  
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 94.) Welche Aussage zur Mitbestimmung des Betriebs-
rates (BR) ist richtig? 

  1 
Beim Festlegen der Pausenzeiten hat der BR nur Beratungs-
recht. 

  2 
In sozialen Angelegenheiten werden betriebliche Maßnahmen 
nur mit Zustimmung des Betriebsrates wirksam. 

  3 
Über die Dauer der täglichen Arbeitszeit muss der AG den BR 
nur informieren. 

  4 
Alle betrieblichen Entscheidungen, die wesentliche Interessen 
der AN betreffen, bedürfen der Zustimmung des Betriebsrates. 

  5 
Die Neubesetzung der Stelle des Geschäftsführers einer 
GmbH kann nur mit Zustimmung des Betriebsrates erfolgen. 

 

 

 95.) Für welche Amtszeit wird ein Betriebsrat gewählt? 

  1 für ein Jahr 4 für vier Jahre  

  2 für zwei Jahre 5 für fünf Jahre  

  3 für drei Jahre 6 für sechs Jahre  

 

 96.) Wer kann in den Betriebsrat gewählt werden? 

  1 
nur die Wahlberechtigten, die dem Betrieb mindestens 6 Monate 
angehören 

 
 
 

2 alle Betriebsangehörigen, die volljährig sind 

  3 
alle Betriebsangehörigen, die das 21. Lebensjahr vollendet 
haben 

 
 
 

4 nur die Wahlberechtigten, die über 24 Jahre alt sind 

  5 
alle Betriebsangehörigen, die dem Betrieb mindestens sechs 
Wochen angehören 

 

 

 97.) Welche Person ist bei der Betriebsratswahl nicht wahl-
berechtigt? 

  1 Arbeiter Sirtaki (Grieche) 35 Jahre, 15 Jahre im Betrieb  

  2 Auszubildende Müller 19 Jahre, 2 Jahre im Betrieb  

  3 Arbeiter Patzer 20 Jahre, 2 Monate Betriebszugehörigkeit  

  4 Prokurist Glotz, 50 Jahre, 20 Jahre Betriebszugehörigkeit  

  5 Angestellter Strebig, 28 Jahre, 8 Monate im Betrieb  
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 98.) Die Betriebsversammlung ist eine ... 

 
 
 

1 ... Sitzung der Betriebsräte.  

 
 
 

2 ... Sitzung von Betriebsrat und Arbeitgebervertretern.  

  3 
... Zusammenkunft zwischen Betriebsrat und Jugend- und 
Auszubildendenvertretung. 

 

  4 
... vom Betriebsrat einberufene Versammlung der 
Arbeitnehmer. 

 

 
 
 

5 ... Gewerkschaftsveranstaltung innerhalb des Betriebes.  

 
 

 99.) Welche Aussage über den Betriebsrat (BR) ist falsch? 

  1 
Betriebsräte werden in Betrieben mit mindestens fünf wahl-
berechtigten Arbeitnehmern gewählt. 

 

  2 
BR-Sitzungen finden in der Regel außerhalb der Arbeitszeit 
statt.  

  3 
Eine ordentliche Kündigung von Betriebsratsmitgliedern 
während ihrer Amtszeit und ein Jahr danach ist unzulässig. 

 

  4 
Der Betriebsrat ist vor jeder Kündigung zu hören. Eine 
Kündigung ohne Anhörung des Betriebsrates ist unwirksam. 

 

 
 
 

5 Die Amtszeit des Betriebsrates dauert vier Jahre.  

 
 

 100.) In welchem Fall übt der Betriebsrat (BR) sein Mit-
bestimmungsrecht in sozialen Angelegenheiten laut 
Betriebsverfassungsgesetz aus? 

  1 
Der BR eines in Schwierigkeiten geratenen Unternehmens 
handelt mit dem Arbeitgeber einen Sozialplan aus. 

  2 
AG und BR vereinbaren, dass Beginn und Ende der täglichen 
Arbeitszeit um eine Stunde verlegt werden. 

  3 
Der BR nimmt Stellung zu einer vom AG ausgesprochenen 
Kündigung eines AN, die er für sozial ungerechtfertigt hält. 

  4 
Der Betriebsrat vereinbart mit dem Arbeitgeber, dass im Betrieb 
zu besetzende Stellen im Betrieb auszuschreiben sind. 

  5 
Der Betriebsrat verlangt vom AG, über die soziale und 
personelle Lage des Unternehmens informiert zu werden. 
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 101.) Nach dem Gesetz kann ein Betriebsrat gewählt werden 
in Betrieben é 

 
 
 

1 ... mit mindestens fünf Arbeitnehmern. 

 
 
 

2 ... mit mindestens fünf Arbeitnehmern über 18 Jahre. 

  3 
... mit drei wahlberechtigten Arbeitnehmern, die mindestens 
sechs Monate im Betrieb sind. 

  4 
... mit fünf wahlberechtigten Arbeitnehmern, von denen drei 
wählbar sind. 

  5 
... mit fünf Arbeitnehmern, von denen drei über 18 Jahre 
sind. 

 

 

 102.) Welche Aussage zum Betriebsrat (BR) und zur Jugend- 
und Auszubildendenvertretung ist richtig? 

  1 
Zum Betriebsrat sind alle Arbeitnehmer eines Unternehmens 
ohne Einschränkungen wählbar. 

  2 
Um Meinungsverschiedenheiten über soziale Angelegenheiten 
zwischen BR und AG beizulegen, gibt es die Einigungsstelle. 

  3 
Alle Jugend- und Auszubildendenvertreter sind gleichzeitig 
Mitglieder des Betriebsrates. 

 
 
 

4 Der Betriebsrat wird für drei Jahre gewählt. 

  5 
Die Verlegung von Betriebsteilen bedarf der Zustimmung 
des BR. 

 

 

 103.) Welche Aussage zur Mitbestimmung des Betriebs-
rates ist richtig? 

  1 
Bei der Festlegung der Pausenzeiten hat der Betriebsrat nur ein 
Beratungsrecht. 

  2 
In sozialen Angelegenheiten werden betriebliche Maßnahmen 
nur mit Zustimmung des Betriebsrates wirksam. 

  3 
Über die Dauer der täglichen Arbeitszeit muss der Arbeitgeber 
den Betriebsrat nur informieren. 

  4 
Alle betrieblichen Einrichtungen, die wesentliche Interessen der 
AN betreffen, bedürfen der Zustimmung des Betriebsrates. 

  5 
Die Neubesetzung der Stelle des Geschäftsführers einer 
GmbH kann nur mit Zustimmung des Betriebsrates erfolgen. 
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 104.) In einer GmbH AG werden die Interessen jugendlicher 
Arbeitnehmer von einer Jugend- und Auszubildenden-
vertretung wahrgenommen. Welche Personen können 
nicht in dieses Gremium gewählt werden? 

  1 Auszubildende unter 18 Jahre  

  2 jugendliche Arbeitnehmer unter 18 Jahre  

  3 Auszubildende unter 21 Jahre  

  4 Auszubildende unter 24 Jahre  

  5 Arbeitnehmer, die das 25. Lebensjahr vollendet haben  

 

 105.) In einer GmbH steht die Wahl der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung (JAV) an. Ihnen liegt der 
unten stehende EDV-Ausdruck vor. 

  Alter Anzahl Alter Anzahl Alter Anzahl Alter Anzahl 

  16 --- 19 --- 22 --- 25 --- 

  17 --- 20 --- 23 15 26 5 

  18 50 21 30 24 --- 27 4 

  Wie viele Personen dürfen wählen?    

 

 106.) Sie planen, Herrn Meier einzustellen. Dieser Einstellung 
wird vom Betriebsrat widersprochen. Es soll gerichtlich 
geklärt werden, ob Herr Meier dennoch eingestellt 
werden kann. Welches Gericht ist zuständig? 

  1 das Sozialgericht 4 das Amtsgericht  

  2 das Verwaltungsgericht 5 das Finanzgericht  

  3 das Arbeitsgericht 6 das Familiengericht  

 

 107.) Für welche Aufgaben ist der Betriebsrat laut Betriebs-
verfassungsgesetz zuständig? 

  1 für den Abschluss von Manteltarifverträgen  

  2 für die Beachtung der Tarifautonomie in den Betrieben  

  3 für Fragen der betrieblichen Berufsausbildung  

  4 für die Durchführung von Streikmaßnahmen  

  5 für die Gewährung der Mutterschutzfrist  
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 108.) Ordnen Sie 3 der 6 Bestimmungen 

1  Ausbildungsberufsbild 
2  Vergütung 
3  Rechte der Jugend- und Auszubildendenvertretung 
4  Schriftform des Berufsausbildungsvertrags 
5  Berufsschule (Arbeitszeit und Freistellung) 
6  Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 

den u. g. rechtlichen Grundlagen zu, in denen sie 
geregelt oder enthalten sind! 

  rechtliche Grundlagen:  

  Verordnung über die Berufsausbildung (Ausbildungsordnung)  

  Betriebsverfassungsgesetz  

  Jugendarbeitsschutzgesetz  

 

 109.) In welchem Fall hat der Betriebsrat ein Mit-
bestimmungsrecht? 

 
 
 

1 
Festlegung über Umfang und Schwerpunkt betrieblicher 
Investitionen 

 
 
 

2 
Entscheidung über die Vergabe eines Auftrags über den Bau 
einer Fertigungsstraße an den günstigsten Anbieter 

 
 
 

3 
Entscheidung über die Höhe der Vergütung der 
Vorstandsmitglieder 

 
 
 

4 Aufstellen des Urlaubsplans 

 
 
 

5 Entscheidung über die Höhe der Gewinnausschüttung  

 

 110.) Kritiker des Mitbestimmungsgesetzes (1976) sprechen 
von einer ĂScheinparitªtñ in den Aufsichtsrªten. Welche 
Aussage begründet diese Kritik? 

 
 
 

1 Es handelt sich hierbei um eine Drittelparität. 

 
 
 

2 
Bei Stimmengleichheit im Aufsichtsrat entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden, den in der Regel die Anteilseignerseite stellt. 

 
 
 

3 Die leitenden Angestellten sind im Aufsichtsrat nicht vertreten. 

 
 
 

4 
Der Aufsichtsrat besteht meistens aus 11 Personen, so dass die 
Anteilseignerseite immer die Mehrheit hat. 

 
 
 

5 
Die neutrale Person kann jede Abstimmung entscheiden, 
obwohl AG- und AN-Vertreter in gleicher Zahl vertreten sind. 
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 111.) Wo liegt der grundsätzliche Unterschied zwischen 
Arbeitsvertrag und Tarifvertrag? Wer sind jeweils die 
Vertragspartner? 

 

 
 
 
 
 

 

 

 112.) Aufgrund der wachsenden Auftragseingänge stellt eine GmbH 
250 zusätzliche Mitarbeiter ein. Welche Aussage erläutert die 
richtige Zusammensetzung des Aufsichtsrats einer GmbH? 

 
 
 

1 
Ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder dürfen von der Belegschaft 
der GmbH gewählt werden. 

 
 
 

2 
Alle Arbeitnehmervertreter werden ausschließlich von den in der 
GmbH vertretenen Gewerkschaften bestellt. 

 
 
 

3 
Der Aufsichtsrat der GmbH wird mit der gleichen Anzahl Arbeit-
nehmervertreter und Vertreter der Anteilseigner besetzt. 

 
 
 

4 Der Aufsichtsrat wird nur von den Kapitaleignern bestellt. 

 
 
 

5 
In den Aufsichtsrat wird zusätzlich ein neutrales Mitglied 
bestellt. 

 

 

 113.) Wie heißt der Vertrag, in dem längerfristig gültige 
Arbeitsbedingungen wie Urlaub, Arbeitszeit u. ä. ver-
einbart werden? 

  1 der Arbeitstarifvertrag 4 der Manteltarifvertrag  

  2 der Grundtarifvertrag 5 der Entgelttarifvertrag  

  3 der Sozialtarifvertrag 6 das Grundgesetz  

 

 114.) In welchem Fall ist eine Änderung der tarifvertraglich fest-
gelegten Arbeitsbedingungen zulässig? 

  1 Wenn ihr der Betriebsrat zustimmt.  

  2 Wenn ihr die Berufsgenossenschaft zustimmt.  

  3 Wenn sie zugunsten der Arbeitnehmer erfolgt.  

  4 Wenn sie vom Arbeitgeber begründet wird.  

  5 Wenn sie von der Bundesanstalt für Arbeit genehmigt wird.  
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 115.) Welche Wirkung hat eine Tarifbindung? 

 
 

 
 

 
 

 116.) Wer kann Betriebsvereinbarungen abschließen? 

  1 Vorstand und Aufsichtsrat  

  2 Arbeitgeber und einzelne Arbeitnehmer  

  3 Gewerkschaften und Arbeitgeber  

  4 Betriebsrat und Arbeitgeber  

  5 Betriebsräte verschiedener Unternehmen  

 
 

 117.) Welche Aussage zu Betriebsvereinbarungen (BV) ist 
nach dem Betriebsverfassungsgesetz richtig? 

  1 
BV sind zwischen der Geschäftsleitung und dem zuständigen 
Gewerkschaftsbezirk schriftlich zu schließen 

  2 
BV sind zwischen dem Betriebsrat und allen Arbeitnehmern zu 
beraten und zu beschließen. 

  3 
BV sind von allen volljährigen Mitarbeitern zu beschließen und 
dem Betriebsrat vorzulegen. 

  4 
BV sind vom Betriebsrat und vom Arbeitgeber gemeinsam zu 
beschließen und schriftlich niederzulegen. 

  5 
BV sind vom Geschäftsführer auszuarbeiten und dem 
Betriebsrat zur Kenntnisnahme vorzulegen. 

 

 
 

 118.) Welches Gericht ist für Streitigkeiten im Zusammenhang mit 
dem Arbeitsvertrag zuständig? 

  1 das Arbeitsgericht 4 das Landesgericht 

  2 das Amtsgericht 5 das Bundesverfassungsgericht 

  3 das Jugendgericht 6 das Oberste Gericht  
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 119.) Welche Behauptung über die Betriebsvereinbarung 
(BV) ist richtig? 

  1 
BV sind zwischen dem Betriebsrat und allen Arbeitnehmern zu 
beraten und zu beschließen. 

  2 
BV enthalten Vereinbarungen über Lohn- und Gehaltstarife und 
gelten für alle Betriebe einer bestimmten Branche. 

  3 
BV sind eine Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeberverband 
und der Gewerkschaft über Arbeitszeiten, Urlaub usw. 

  4 
BV werden abgeschlossen zwischen dem Betriebsrat und der 
Jugendvertretung und regeln deren Zusammenarbeit. 

  5 
BV werden zwischen dem AG und dem Betriebsrat 
abgeschlossen. 

 

 
 

 120.) Was ist die Hauptaufgabe des Betriebsrates? 

  1 das Vertreten der Interessen der Betriebsangehörigen  

  2 das Festlegen des Produktionsprogramms des Betriebes  

  3 das Bestimmen des Betriebsstandortes  

  4 das Durchführen der Arbeitskämpfe  

  5 die rechtliche Vertretung vor dem Arbeitsgericht  

 
 

 121.) Geben Sie die Rechtsquellen 

1  Bundesurlaubsgesetz 

2  Jugendarbeitsschutzgesetz 

3  Grundgesetz 

4  Bürgerliches Gesetzbuch 

5  Tarifvertragsgesetz 

6  Betriebsverfassungsgesetz 

an, zu denen beide rechtliche Normen passen! 

 
 
 

2 
Jugendlichen müssen im Voraus feststehende Ruhezeiten von 
angemessener Dauer gewährt werden. 

 
 
 

6 
Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten unter Beachtung der 
geltenden Tarifverträge vertrauensvoll zusammen. 

 



www.bommi2000.de   ï   Wirtschaftskunde 2 (Lernbereich 1), Seite 100 

 122.) Welche der folgenden Aussagen zum Betriebsrat ist 
zutreffend? ï Der Betriebsrat é 

  1 
é unterstützt die Unternehmensführung bei der Vorbereitung 
und Durchführung aller unternehmerischen Entscheidungen. 

  2 
é wird von der Unternehmensleitung als Kontrollorgan 
gegründet. 

  3 
é f¿hrt die Einstellung und K¿ndigung von Mitarbeitern durch 
und vertritt das Unternehmen vor dem Arbeits- und Sozialgericht. 

  4 
é setzt sich u. a. f¿r die Erhaltung von MaÇnahmen des 
Arbeitsschutzes und des betrieblichen Umweltschutzes ein. 

  5 
é kann nur mit Zustimmung des Arbeitgebers gegr¿ndet 
werden, weil keine gesetzlichen Grundlagen bestehen. 

 

 
 

 123.) Welche der Aussagen trifft auf den Arbeitsschutz zu? 

  1 
AG und AN tragen die Kosten des Arbeitsschutzes jeweils zur 
Hälfte und führen diese mit den Sozialabgaben ab. 

  2 
Die AN müssen Gefährdungen selbst erkennen und beurteilen, 
inwieweit diese ihre Gesundheit schädigen. 

  3 
Der AG muss die Arbeitsumgebung so gestalten, dass auch die 
Gesundheit der Arbeitnehmer nicht geschädigt wird. 

  4 
AN müssen bei weniger gefährdenden Tätigkeiten selbst für 
Maßnahmen und Sachmittel, z. B. Erste-Hilfe-Kurs, sorgen. 

  5 
Der Gesundheitsschutz unterliegt keiner gesetzlichen 
Regelung und wird in Betriebsvereinbarungen geregelt. 

 

 
 

 124.) Welcher der folgenden Abfälle muss als Sondermüll 
entsorgt werden? 

  1 Pappe 4 Teebeutel  

  2 Metalle 5 Styropor  

  3 Knopfzellen 6 Zeitungen  
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3 Das Arbeitsgerichtsverfahren 
 
 
Haben Arbeitnehmer und Arbeitgeber hinsichtlich des Arbeits-
verhältnisses unterschiedliche Auffassungen und lassen sich 
diese nicht ausräumen, kann beim Arbeitsgericht Klage erhoben 
werden. 
Das Arbeitsgerichtsverfahren wird vom Gesetzgeber bewusst 
einfach und kostengünstig gehalten, damit niemand (vor allem 
AN) aus finanzieller Not auf die Durchsetzung berechtigter 
Ansprüche verzichten muss. 
 
 
Die Klage wird beim Arbeitsgericht schriftlich eingereicht oder zu 
Protokoll gegeben. Das Gericht informiert den Beklagten in einer 
Klageschrift und lädt beide Streitparteien zum ersten 
Verhandlungstermin (Gütetermin) ein. Kommt es in dieser Güte-
verhandlung zu keiner gütlichen Einigung (eventuell 
Vergleich), wird der Rechtsstreit an die Kammer weitergegeben. 
Das Gericht verhandelt dann mit drei Richtern (dem 
Vorsitzenden und zwei ehrenamtlichen ï je einem Vertreter der 
AN- und der AG-Seite ï Richtern) weiter. Nach Abschluss der 
Verhandlung fällt das Gericht ein Urteil. 
Entscheidungen des Arbeitsgerichtes können vom Landes-
arbeitsgericht (LAG) und deren Entscheidungen vom Bundes-
arbeitsgericht (BAG, Sitz in Erfurt) geprüft werden. 
 
 
 
 
 

 125.) Welches Gericht ist zuständig, wenn ein Arbeitnehmer 
einen seiner Meinung nach bestehenden Urlaubs-
anspruch durchsetzen will? 

   

 
 




